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35. Gesetz. Gesetz  vom  22. Jun'i  1959 über  die  Anderung  des Gemeindestatuts  für  die  Stadt Steyr  (Steyrer  Gemeinde-
statutnovel)e  1959).

Gesetz

vom  22.  Jurii  'f959  über  dNe Xnderung  des  Gemeinde-

statuts  für  dNe Stadt  Steyr  (Steyrer  Gemeindestatut-

noveNle  1959).

Der.o.  ö.'Landtag  hat  be'schl.ossen:

Artikel  I.

Das  mit  dem  Gesetz'vom  18. März  1930,  LGBl,

Nr.  13,  erlassene  Gerrie':i.ndestatut  für  die  Stadt  Stevr

in  der  Fassung  d'es Gesetzes  vom  7 .Juli  1948,  LGB1.

Nr.  41', wird  wie  folgt  abgeändert:

1. E13 hat zu lauten:

,,Farben,  Wappen  und  Siegel,

§ 3.

(i) Die  Farben  der  Stadt  Steyr  sind  grün-weiß.

(2) Das  Wappen  der  Stadt  Steyr  ist  ein  nach

re.chts  springen.der,  weißer,  rotbewehrter  Pa'n-

th.er'  irn,  grünen  Feld  mit  stierähnlichem  'Köpif.,

kurzen  Hörnern  tind  Klauen,  'aus  dem-Maule

und  den  Ohren  feuerspeiend,

- .(s) Das' Sta.dtsiegel  tr4gt  im Siegelfeld  das
Stadtwappen  'mit  der  Umschrift  ,,Stadt  Steyr".

(4)  Das  Stadtwappen  und  das  Stadtsiegel

dürfen  nur  die  Dienststellen  der  Stadtgemeinde

verwenden.  Der  Gemeinderat  kann  auf  An-

suchen  in  der  Stadt  ansässigen  physischen  und

juristischen  Personen  bewiliigen,  das  Stadt-

wappen  zu  verwenden,  Die  Bewilligung  ist

jederzeit  widerr,u-fbar.

(r+)a Die  unbefugtea  oder  mißbräuchlrche  Ver-

wendung  des  Stadtwappens  oder  des  Stadt-

siegels  wird,  sofern  nicht  ein  gerichtlich  straf-

barer  Tatbestand  voriiegt,  von  der  Bezirksver-

waltungsbehörde  als  Verwaltungsübertretung

mit  einer'  Gel'dstrafe  bis  dreitausend  Schilling

bestraff,'

2.  § 6, § 8 Abs.  2 und  'E) 9 haben  zu entfallen,

,,Ausfertigung  von  Urkunden  und  sonstigen

Geschäftsstücken.

(i)  Urkunden,  die  in  unmittelbarer  Durch-

führung  von  Beschlüssen  des  Gerneinderates

ausgefertigt  werden,  sind,  soweit  damit  privat-

rechtliche  Verpflichtungen  der  Gemeinde  gegen

Dritte  begründet  werden,  vorn  Bürgermeister

oder  dem  zur  Vertretung  berufenen'  Bürger-

meisterstelIvertreter  und  zwei  Mitgliedern  des

Gemeinderates  zu unterfertigen.

(2)  Uiibesc'üadet  der  für  den  übertragenen

Wirkungsbereich  diesbezüglich  geltenden  Vor-

schriften  ist  in  der  Gesdiäftsordnung  des

Magistrates  zu bestimmen,  von  we,!chen  Orga-

nen  spnstige  Urkunden  und  Geschäftsstücke  zu

unterfertigen  sffid."

4, Im EI 16 hat Abs. 1 Z. 4 zu entfallen;  Abs. 3
hat  zu lauten:

,,Wird  über  ein  MitgIied  des Gemeinderates

die Voruntersuchung  ß 91 Strafprozeßordriung)
wegen  einer  strafbaren  Handlung  eingeJeitet

und  würde  eine  Verurteilung  wegen  dieser

Handlu'ng,  nach  .der  Wahlordnung  für  den  Ge-

meinderat  der  Stadt  Steyr  den  Ausschluß  vom

Wahlrecht  oder  von  der  Wählbarkeit  nach  sich

ziehen,  so  hat  es  hievon  unverzüglich  den.

Bürgermeister  zu verständigen.  So  lange  das

Strafverfahren  dauert,  kann  das Mitglied  des

Gemeinderate's  sein  Amt  nicht  ausüben  und  ist

vorläufig  seines  Amtes  enthoben.  Für  die'

Dauer  der  Amtsenthebung  hat  der  Bürger-

meister  deri  ri'ach  den  Bestirnmungen  der  Wahl-

ordnung  einzubeirufenden  Ersatzmann  an Stelle

des enthobenen  Mitgliedes  e nzuberufen,'

5. § 17 Abs,  2 hat  zu lauten:

,,Bei  Besorgung  VOn  Ge.meirideange1egen-

heiten  haben  die  Mi[glieder  des  Gemeiriderates

Ansptuch  auf  Ersatz  der  tatsädilich  erwachserfen

Auslagen  sowie  des  Entganges  am Verdienst;

dieser  Anspruch  kann  'auch  pauschal  abgegolten

verden.'
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7. Die  im  § 21  Abs.  2 angeführt.en  Schilling-

Beträge  sind  auf  das  Zehnfache  zu erhöhen.

8. § 30 wird  dur,ch  folgenden  Sätz  ergänzf:

,,Es ist  nicht  gestattet,  auf  die  Funktionsge-

bühren  zu  verzichten."-

9. § 33 hat  zu lauten:

,,Die  Mitglieder  des  Stadtrates  haben  An-

spruch.auf  angemessene,  vom  Ge-meinderat  fest-

zusetze-nde  Funktionsgebühren.  Es  ist  ni.cht

gestättet,  auf  die  Funktionsgebühren  zu ver-

zichten."

10. Die  überschrift  zu.§  35ahat  zu lauten:

,,Zusammensetzung."

11. 'F3 35 Abs.. 2 hat zu lauten:

,,Die  Arnisgeschäfte  werden  vom  Magistrats-

direktor  nach  den  Weisungen  des  Bürger-

mei'sters.  ge.leitet,"  ;

'die  bisherigen  Abs.  2 bis  4 haben  zu e:ritfallen.

12. § 36 hat  zu  lauten:

,, (r)  Der  Besorgung  ' ko:fö"munaler  Aiifga-ben

dienenden  wirtsc'tiaft.lichen  Einrichtungen  der

G'erüeimle.  die  vorJ  dies:er'  rinmittelbar  verwaltet.

werden,  kann  der  C;'emeinderat  die  Eigenschaft

einer  Unternehrnung  zuerkennen.  Solc'he  .Ein-

richtu.ngpn  gö1ter4  als Uriteri-ieh  mungen,der  Ge-

meimle  im  Sinne  dieses,Gesetzes.

(*) Der  -Wirkungskr.eis  der  einzelnen.  Organe

der Gerneinde  irr4 Bezug aüfdie  ?,Jnl.ernehmun-
'gen  'und  de.r Wjrkungskreis  aer  Lei.tungen.  der

'Unternehmung.eri  wird  vom  Gemäinderat  durch

d.ie  'Organisationsst.atuten  für  die  Unternelunun-

gen'bestimrni.  'Die  Organisat'ionsstatuten  haben

sicherzustellen,  d.aß' die  tJnternehmungen.  unter

besonderer  Bed.achtnal'rne  auf  ihre  kommuna-len

Aufgaberb  rrach  kaufrnä-rinischen  Grpn4sätzen

.verwaltet  werden.-  Dern.  Magistrat.obliegt  j.e.den-

falls  die  Uberwachung  der  WirtschaftliÖhkeit

und  Zmeckmäßigkeit]er  Gebarung.  ' -

(s) In'  den  Orgänisation'sstatuten  iät  'ferner  zu

regeln,  in.  welcher  Weise  ünd  von  welchen

P:ersonen  die  Zeichnung,s5erechtigu.ng  ausgeübt

wird,

'(=i) 4 12 dieses GÖsetzes gilt  nicht für die

Unternehmüngen.

(,;) In  den  Organisationsstatuten  sina dem

Gemäinde.rat  jedenfal1s  vörzubehalten:

'a) ,die  Beschlußffüsung  über  die  Organisations-

statuten;

b) die  Prüfung  und  Genehmigung  des  Rechen-

schaftsberichtes  un.d  der  Bilanz;

 c) die  Verwendung  der  Jahresüberschüsse,

Dotatio4en  der Reservefonds  und der je-

weiligen  Spezialfonds;

d) die Maßnahmen  zur  Bedeckung  de:c 7er1uste;

e) die  Genehmigung  der  Erwerbung,  Veräuße-

rung  und  Verpfändung  von  unbeweglichern

Vermögen;

f) die  Regelung  der  Lohn-  und  Arbeit,sverhält-

nisseder.Arbeiter  der  Unternehmungen,

(a) In  den  Organisations's.tatutön  sind  dem

Stadtrat  j.edenfalls  vorzubeh'alten:

a) die..  Aufsicht  ü.ber  die  Vermögensverwalfüng

und'Geschäftsgebarung;  jedenfalls  ist  dern

.S.tadtraf,  die  Zustimmung  zu  den  Kre.dit-

operationen  und  Geschäften  vorbehalteü,  die

über  die  laufende  Geschäftsgebaru-ng  der

Unternehmungen  hinausgehen;

b) hinsichtlich  'der  in  öffentIich-rechtlichem

Dienstverhältnis  Angestellten  aIle  Rechte

naeh  § 5i  dieses  Statuts,  hinsidüt.lich  der

übrigen  Angestellten  die  Festsetzung  der

Dienst-.  und  Besoldungsve'r"hältnisse.."

13. § 38 Abs.  2 Z. 7 hat  zu lauten:

,,der  Get'neindesanitätsdienst  und  die  Sittlich-

keitspolizei;".

14. § 45 hat  zu lauten:

,Der  Ge.meinderat'  hat  darauf  zu sehen,  daß

die  städtische'n  'Kassen  von  Zeit  zu  '/Zeit

skon-triert  wörden;  er  kann  deren  Skontrierung

durch den St@dtrat,  du;ch Organe  aus seiner
Mitte.  od.er  durc't'  das'  Kontrollamt  des  Magistra-

15. § 47 Abs,  5 hat  zu enifallen.

1'6. Die  im  !5) 48  aAbs.  1 angefülirten  Schilling-Beträge

sind  auf  das  Zehnfadte  'zu  erhöhe.n.

17. §'.49,  Abs..  5.hat  zu Iauten:

,,(5) Alle  Be'diensteten  der  Gemeinde  sowie

ihrer  Anstalten  und  Unteföelunungen..sind  dern

.Bürgermeiste,r  veran'twortlich.  Dieser  übt  die

Disziplinargewalt  über,  die  Bediensteten  nach

Maßg.abe  der  hiefür  geltenden  Vo.rschriften

aauS,ii

,,Ort,spolizei.

§ 56.

(i) Der  Magistrat  hat  rinter  Leitung  und  Ver-

aritwqrtu'ng  des  Bürgermeisters  die  der'  Ge-

meinde  zustehende  Ortspolizei  innerhaIb  der

G'esetze  zu  handhaben  und  übt  im  über.tragenen

' Qir!cungskreis  das  Strafrecht  in  den  Angelegen-

heiten  der  Ortspo.lizei  aus., soweit  diese  nicht

besonderen  - staatlichen  Organen  zugewiesen

sind,

(z) Der  Magistrat  ist  äuch  hiebei  an die  be-

stehenden  Gesetze  und  Verordnungep  ge-

bunden.

(s.) Dem  Magistrat'  steht  das  Recht  zu, in  An-

gelegenheiten  der  der  Gemeinde  zustehenderi

Ortspolizei  innerhalb  der  Gesetze  allgemeine

Anordnungen  und  Verbote.zu  erl.assen  und  für

dere.n  übertretung  Geldstrafen  bis  zum  Betrag

,von  zweitausend  Schilling  oder  Arrest  bis  zu

z;w'ei.  Wochen  festzusetzen,"

(z) Der  Magistrat

stehenden  Gesetze

§ 56.

die
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